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Die Europäische Kommission hatte im April 2021 ihren Vorschlag für eine Corporate Sustai-
nability Reporting Directive (CSRD) veröffentlicht. Nach Verabschiedung durch das EU-Parla-
ment soll die Richtlinie nun in nationales Recht umgesetzt werden. Die Umsetzung der CSRD-
Berichtspflichten hat erstmalig im Jahr 2026 für das Jahr 2025 zu erfolgen.

Compliance-Management im Rahmen der Nachhaltigkeits-
berichterstattung 

Berichtspflichtig sind grundsätzlich große Kapital-
gesellschaften, die am Bilanzstichtag mindestens 
zwei der drei Merkmale erfüllen: 250 Mitarbei-
ter:innen im Jahresdurchschnitt (unabhängig von 
einer Kapitalmarktorientierung) und/oder Bilanz-
summe von über 20 Mio. Euro und/oder Umsatz 
von 40 Mio. Euro. Berichtspflichtig sind darüber 
hinaus alle börsennotierten Unternehmen (ausge-
nommen Kleinstunternehmen). 

I.) Die Herausforderung
Der Vorschlag zur CSRD besagt, zu welchem Be-
richtsinhalten die (geplanten) European Sustaina-
bility Reporting Standards (ESRS) Vorgaben ma-
chen sollen. Hierzu gehören die sechs Umweltziele 
der EU sowie Angaben zu gesellschaftlichen und 
Governance-Aspekten. Die geforderten Angaben 
sollen zukünftig im Lagebericht des Geschäftsbe-
richts enthalten sein. Diese hohen Ansprüche sind 
nicht nur für das Rechnungswesen von großen 
(börsennotierten) Unternehmen eine Herausfor-
derung, sondern auch für die kleinen und mittle-
ren kommunalen Beteiligungsunternehmen.

II.) Umsetzung der Stadt Frankfurt am Main 
Wie bereits im KGSt®-Journal 8/2023 S. 25 aus-
geführt, normiert der Frankfurter Public Corporate 
Governance Kodex u. a., dass von der Geschäfts-

führung eine Nachhaltigkeitsberichterstattung 
verlangt wird. Neu in den Kodex aufgenommen 
wurde ein Teil C, der darauf hinweist, dass die 
Beteiligungsunternehmen die Compliance-Kultur 
zu pflegen und im Rahmen des Jahresabschlusses 
einen Compliance-Bericht zu erstellen haben. 

III.) Compliance als Kern der ESRS-Vorgaben; 
hier: Governance
Durch die European Sustainability Reporting 
Standards (ESRS) Vorgaben rückt die Rolle der 
Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 
des Unternehmens, nicht nur in Bezug auf Nach-
haltigkeitsbelange und ihre Zusammensetzung, 
sondern insbesondere auch auf die Complian-
ce-Themen der Unternehmensethik und Unter-
nehmenskultur, einschließlich Korruptions- und 
Bestechungsbekämpfung in den Fokus. Damit 
gewinnen auch die Internen Kontroll- und Risiko-
managementsysteme des Unternehmens sowie 
die Compliance-Management-Systeme, auch in 
Bezug auf den Berichterstattungsprozess, weiter 
an Bedeutung. Abzuwarten bleibt die Umsetzung 
in nationales Recht.

Den ausführlichen Artikel finden Sie im KGSt®-
Portal:  www.kgst.de/compliance-management-
im-rahmen-der-nachhaltigkeitsberichterstattung.
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  Organisations- und Informationsmanagement
Digitalisierung der Verwaltung 
Beitrag in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Der Neue Kämmerer"

Kommunen stehen vor der Aufgabe, Prozesse 
zu digitalisieren. Damit modellhafte Lösungen 
schneller in der Breite zur Anwendung kommen, 
braucht es mehr interkommunale Kooperation 
und einheitliche Standards. Kommunen müssen 
nicht nur in der Lage sein, in die Digitalisierung 
zu investieren, sondern auch dazu bereit sein, 
hergebrachte Prozesse neu zu denken und digi-
tale Innovationen anzuwenden.

Lesen Sie den ganzen Beitrag auf Seite 11 der ak-
tuellen Ausgabe der Fachzeitschrift unter https://
www.derneuekaemmerer.de/wp-content /up-
loads/sites/56/2023/08/DNK-03-2023_L.pdf.
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